
ALLGEMEINE AUFTRAGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN (AALS) 

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen
(nachfolgend als ,,AALB" bezeichnet) gelten für sämtli­
che - auch zukünftigen - Angebote, Verträge, Liefe­
rungen und Leistungen zwischen der Hirsch Prime 
GmbH & Co KG (FN 412516t) Saalfeldnerstraße 43/3, 
A-5751 Maishofen (nachfolgend als „Auftragnehmer" 
bezeichnet) und den Kundinnen und Kunden (nachfol­
gend als „Auftraggeber" bezeichnet) als ausschließli­
che Vertragsgrundlage, unabhängig davon, ob der Auf­
trag mündlich oder schriftlich erteilt wird. Durch die Er­
teilung des Auftrages (Bestellung) werden diese vom 
Auftraggeber ausdrücklich als verbindlich anerkannt. 
Entgegenstehende oder abweichende Bestimmungen 
des Auftraggebers, insbesondere allfällige Einkaufsbe­
dingungen des Auftraggebers, sind für den Auftrag­
nehmer stets unbeachtlich und unverbindlich, selbst 
wenn diesen vonseiten des Auftragnehmers nicht aus­
drücklich widersprochen oder vom Auftragnehmer die 
Auftragsdurchführung bzw. Lieferung ohne Erheben 
eines Widerspruchs gegen entgegenstehende Bedin­
gungen durchgeführt wurde. Diese AALB gelten auch 
für zukünftige Geschäftsabschlüsse zwischen dem 
Auftragnehmer und dem jeweiligen Auftraggeber, ohne 
dass deren Geltung in jedem Einzelfall erneut aus­
drücklich vereinbart werden müsste. 

1.2 Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. 
Sämtliche Abweichungen von diesen AALB, besonders 
sämtliche gesonderten Vereinbarungen, Nebenabre­
den oder Zusicherungen mit oder von Mitarbeitern des 
Auftragnehmers stehen unter der aufschiebenden Be­
dingung, dass sie von einem vertretungsbefugten Or­
gan der Hirsch Prime GmbH & Co KG (FN 412516t) 
schriftlich bestätigt bzw. genehmigt werden. 

2. Kostenvoranschlag

Kostenvoranschläge sind stets unverbindlich, sofern
nicht im Einzelfall Abweichendes schriftlich vereinbart
wird. Die Erstellung eines Kostenvoranschlages ist 
grundsätzlich kostenpflichtig und wird dem Auftragge­
ber mit EUR 120,00 (inkl. 20 % USt.) in Rechnung ge­
stellt, soweit nicht im Einzelfall Abweichendes schrift­
lich vereinbart wurde. Auf die Verrechnung des Ent­
gelts für die Erstellung des Kostenvoranschlages kann
vonseiten des Auftragnehmers im Einzelfall verzichtet
werden, sofern es nachfolgend zu einem Vertragsab­
schluss mit dem jeweiligen Auftraggeber kommt.

3. Vertragsabschluss

3.1 Anfragen des Auftraggebers werden vom Auftragneh­
mer sowohl telefonisch als auch schriftlich (ebenso per 
e-mail) angenommen. In diesem Sinne stellt auch das
auf der Website des Auftragnehmers verfügbare Kon­
taktformular, das vom Auftragnehmer zur Vereinfa­
chung der Bestellabwicklung bereitgestellt wird, bloß
eine Anfrage des Auftraggebers dar. Den Auftragneh­
mer trifft aus der Übermittlung einer Anfrage des Auf­
traggebers keine Handlungspflicht, insbesondere keine
Pflicht zur Angebotslegung.

3.2 An sämtliche Angebote samt den etwaig dazugehöri­
gen Beilagen ist der Auftragnehmer 2 Wochen gebun­
den, sofern aus dem Angebot nicht Gegenteiliges her­
vorgeht. 

3.3 Angebote für Reparaturen und Störungseinsätze kön­
nen ohne vorherige eingehende Begutachtung und 
Analyse des Fehlers nur auf Basis von Erfahrungswer­
ten gemacht werden und dementsprechend verstehen 
sich die darin angeführten Angaben zu Leistungen und 
Ersatzeilen nur als Richtwerte. Im Falle der Beauftra-

gung von Reparatur- und Entstörungsleistungen erfolgt 
die Verrechnung gemäß Punkt 9.5. Der Auftragnehmer 
behält sich bei Nichtbeauftragung vor, den ihm tat­
sächlich entstandenen Aufwand für die Erstellung von 
Reparaturangeboten oder für Begutachtungen dem 
Anfragenden in Rechnung zu stellen. 

3.4 Sofern der Bestellung des Auftraggebers kein Angebot 
des Auftragnehmers zu Grunde liegt oder es sich bei 
dem Angebot des Auftragnehmers im Einzelfall um ein 
unverbindliches Angebot handelt, kommt der Vertrag 
mit Ubermittlung der schriftlichen Auftragsbestätigung 
gemäß Punkt 4., spätestens mit tatsächlicher Durch­
führung der Bestellung zu Stande; der Auftraggeber ist 
diesfalls an seine Bestellung 2 Wochen gebunden. 

4. Auftragsannahme, -bestätigung & Leistungsum­
fang 

4.1 Die Auftragsannahme wird durch den Auftragnehmer 
mittels schriftlicher Auftragsbestätigung, in welcher das 
Auftragsverhältnis mitsamt den allenfalls noch ergän­
zend getroffenen (mündlichen) Vereinbarungen ab­
schließend zusammengefasst festgehalten wird, bestä­
tigt. 

4.2 Die in Katalogen, Prospekten, Anzeigen, Preislisten 
und dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftli­
che oder mündliche Äußerungen über Qualitätsmerk­
male und Eigenschaften von Produkten und/oder Leis­
tungen sind nur dann maßgeblich und verbindlich, 
wenn im Angebot und/oder in der Auftragsbestätigung 
ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 

4.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Auftragsbestäti­
gung des Auftragnehmers unverzüglich zu prüfen und 
etwaige Abweichungen von der Bestellung zu rügen, 
widrigenfalls sich der Vertragsinhalt ausschließlich 
nach der Auftragsbestätigung richtet. 

4.4 Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, gering­
fügige Anpassungen des Vertrages, die zu einer zwi­
schenzeitig eingetretenen Verbesserung des Standes 
der Technik oder einem sonstigen Fortschritt dienen, 
auch nach Übermittlung der Auftragsbestätigung vor­
zunehmen, soweit hierdurch nicht der geschuldete 
Preis, die Funktionalität oder eine sonstige wesentliche 
Vertragspflicht (Lieferzeit, Gewährleistungsanspruch, 
Haftung) geändert werden. 

5. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht 

Sämtliche Angebote, (Kosten-)Berechnungen, Skiz­
zen, Zeichnungen, Visualisierungen, Muster oder sonst
vom Auftragnehmer erstellte Unterlagen, besonders
auch das offengelegte Know-how des Auftragnehmers,
bleiben ebenso wie Kataloge, Prospekte, Abbildungen,
etc. im ausschließlichen Eigentum des Auftragnehmers
und sind urheberrechtlich geschützt. Dem Auftrag­
nehmer stehen auch nach Überlassung an den Auf­
traggeber sämtliche Verwertungsrechte ausschließlich
zu. Eine VE!rvielfältigung (in welcher Form auch immer)
oder eine Uberlassung der Unterlagen an Dritte ist oh­
ne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftragneh­
mers unzulässig. Kommt kein Vertrag zustande, müs­
sen vom Auftraggeber sämtliche überlassene Unterla­
gen im Original zurückgestellt und sämtliche (elektro­
nischen) Kopien vernichtet bzw. dauerhaft gelöscht
werden. Alle Angebote des Auftragnehmers sind ge­
heim zu halten.

6. Obliegenheiten des Auftraggebers

6.1 Der Auftraggeber hat dafür einzustehen, dass sämtli­
che von ihm beigestellten Materialen (auch Bauwerke) 
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